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V 

Vorwort

Was wir heute tun, entscheidet darüber, wie die Welt morgen aussieht. 
Boris Leonidowitsch Pasternak (1890 – 1960)

Das Klima auf der Erde verändert sich schon seit Jahren. Die jetzt überall auf 
der Erde spürbaren Folgen dieser Klimaänderung machen aber deutlich, dass 
es sich um eine reale und existentielle Bedrohung handelt. Um auch für spä-
tere Generationen eine lebenswerte Erde zu erhalten, muss der Klimawandel 
so schnell wie möglich begrenzt werden.

Einen großen Teil der Treibhausgasemissionen verursachen die Städte und 
Gemeinden. In Deutschland entstehen dabei die meisten Emissionen im Wär-
meverbrauch (Raumwärme und Warmwasser). Die frühzeitige Berücksichtigung 
der Ansätze für eine klimagerechte Planung, Errichtung und Bewirtschaftung 
der Quartiere und Gebäude kann daher einen wichtigen Beitrag zur Erreichung 
der Klimaziele leisten.

Der bereits eingetretene Klimawandel wird sich auch bei massiver Senkung 
der Treibhausgasemissionen weiter verstärken. Daher müssen neue Wohn- und 
Gewerbegebiete, aber auch die bestehenden Quartiere, zwingend an die neuen 
klimatischen Bedingungen angepasst werden.

In den letzten Jahren wurden sowohl auf Bundes- und Landesebene als auch 
auf kommunaler Ebene zahlreiche Konzepte, Strategien und Leitbilder für den 
Klimaschutz und die Klimafolgenanpassung erarbeitet. Zahlreiche Städte und 
Gemeinden haben erkannt, wie wichtig dieses Th ema für ihre nachhaltige Ent-
wicklung ist. Dennoch werden viele der zur Verfügung stehenden Handlungs-
möglichkeiten bislang nicht realisiert.

Diese Kulisse ist auch der Hintergrund des vorliegenden Werkes, welches sich 
auf den kommunalen Klimaschutz beschränkt.

Für den kommunalen Klimaschutz bietet insbesondere das öff entliche Baurecht 
den rechtlichen Rahmen, der aufgrund der unterschiedlichen gesetzgeberischen 
Zuständigkeiten bzw. Kompetenzen allerdings überaus vielfältig und nur noch 
schwer überschaubar ist. Die Verfasser verfügen aufgrund jahrelanger Tätigkeit 
in den maßgeblichen Bereichen der Stadtplanung, Bauaufsicht und Umweltbe-
hörde über die notwendigen Innenansichten einer Kommune und versuchen 
im Folgenden in Form eines Leitfadens Möglichkeiten des kommunalen Kli-
maschutzes bzw. der kommunalen Klimaanpassung verständlich und visualisiert 
aufzuzeigen. Es besteht inzwischen kein Mangel mehr an guten Konzepten, 
Ideen und Beispielen wie Städte und Gemeinden die Treibhausgasemissionen 
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Vorwort

VI  

reduzieren und sich auf die veränderten Klimabedingungen anpassen könnten. 
Ziel ist es einen Beitrag dazu zu leisten, dass solche Maßnahmen auch tatsäch-
lich umgesetzt werden.

Mit vielen klugen Innovationen, großer Off enheit und Änderungsbereitschaft 
wird es gelingen die Städte und Gemeinden klimagerecht und lebenswert zu 
entwickeln.

Das Th ema Klimaschutz im Baurecht hat sehr viele Facetten und unterliegt 
einem ständigen Wandel. Wir freuen uns über Hinweise auf weitere Hand-
lungsmöglichkeiten oder gute Beispiele, aber auch über Anregungen und Kritik.

Die Verfasser

Münster, im Juli 2023

Hinweis: Um Ihnen die Orientierung zu erleichtern und einem speziellen Th ema 
durch den Leitfaden hindurch folgen zu können, werden in den Kapiteln Querver-
weise auf weitere Kapitel gegeben, die einen wichtigen Bezug oder weiterführende 
Informationen zur gerade behandelten Th ematik aufweisen. Das Literaturverzeichnis 
verweist in diesem Sinne auf vergleichbare und auch weiterführende bzw. vertiefen-
de Publikationen.
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A.  Ausgangssituation

I.  Die Bedeutung der Städte und Gemeinden für den Klimaschutz 
und die Klimaanpassung

Die Städte verursachen weltweit einen Großteil der Treibhausgasemissionen, ins-
besondere durch die Errichtung und Nutzung von Gebäuden, industrielle und 
gewerbliche Tätigkeiten sowie durch den Verkehr. Die Städte und Gemeinden 
sind daher für die Erreichung der internationalen und nationalen Klimaziele 
die wesentlichen Akteure.
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Viele Kommunen haben sich selbst sehr ambitionierte Klimaziele gesetzt. So 
soll die Klimaneutralität in einigen Städten wie München und Münster bereits 
im Jahr 2030 erreicht werden. In Berlin haben im Rahmen des Volksentscheids 
»Berlin 2030 klimaneutral« am 26.03.2023 zwar 51 % der Teilnehmenden 
mit Ja gestimmt. Da nicht genügend Abstimmungsberechtigte teilgenommen 
haben, ist der Volksentscheid aber gescheitert und es gilt dort weiterhin das 
Ziel der Klimaneutralität bis 2045. Die Europäische Union (EU) hat Ende des 
Jahres 2021 den Wettbewerb »100 Climate-Neutral and Smart Cities by 2030« 
ausgelobt. Aus dem Feld der Bewerber wurden 100 Städte ausgewählt, die nun 
bei der Umsetzung des »Green Deals« und der Erreichung der Klimaneutrali-
tät bis 2030 von der EU besonders unterstützt werden. Aus Deutschland neh-
men Aachen, Dortmund, Dresden, Frankfurt, Heidelberg, Leipzig, Mannheim, 
München und Münster an dem Projekt teil.

Das Umweltbundesamt hat sich im Jahr 2022 mit der Frage beschäftigt, welchen 
Beitrag die Kommunen durch ihre Aktivitäten zu Erreichung der Klimaschutz-
ziele des Bundes leisten können. Dabei wurden 38 kommunale Minderungsop-
tionen bewertet. Der erste Teilbericht dieser Untersuchung wurde auf der Inter-
netseite des Umweltbundesamtes inzwischen veröff entlicht (UBA 04 – 2022).

Im Rahmen des Projekts wurden vier Einfl ussbereiche der Kommunen festgelegt:

Abb. 2: Einfl ussbereiche der Städte und Gemeinden zum Klimaschutz.

Den genannten Einfl ussbereichen übergeordnet ist der gesamte Bereich der 
Planung und Konzeptentwicklung. Das Umweltbundesamt kommt zu dem 
Ergebnis, dass die Kommunen durch ihre Aktivitäten etwas mehr als ein Drittel 
der bundesweiten Emissionen reduzieren können. Das Ergebnis ist mit einigen 
Unsicherheiten behaftet, zeigt aber deutlich wie groß die Bedeutung der Städte 
und Gemeinden für die Erreichung der Klimaziele ist.
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Die Städte und Gemeinden müssen aber nicht nur aktiv zur Reduzierung der 
Treibhausgasemissionen beitragen. Sie sind auch stark von den negativen Aus-
wirkungen der Veränderungen des Klimas betroff en und müssen sich darauf 
vorbereiten. Es kommt bereits jetzt zu teilweise sehr massiven Überfl utungen 
und Hochwasserereignissen, besonders größere Städte leiden unter sommerli-
chen Hitze- und Trockenphasen. Auch für die Klimaanpassung sind die Städte 
und Gemeinden der wesentliche Akteur.

Klimaschutz und Klimaanpassung sind in Deutschland bisher keine eigenstän-
digen kommunalen Pfl ichtaufgaben, haben aber für die Zukunft der Städte und 
Gemeinden eine große Bedeutung. Vor diesem Hintergrund ist es besonders 
wichtig, dass die Städte und Gemeinden, die ihnen zur Verfügung stehenden 
Instrumente und Handlungsmöglichkeiten für eine klimagerechte Stadtent-
wicklung kennen und anwenden.1

Im folgenden Kapitel werden die wesentlichen Instrumente der Kommunen 
zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen und zur Anpassung an das sich 
verändernde Klima beschrieben. Zu den bau- und planungsrechtlichen Instru-
menten gibt es in den anderen Kapiteln eine ausführliche Beschreibung. Die 
Übersicht zeigt, dass den Kommunen zahlreiche umsetzbare Instrumente zur 
Verfügung stehen. Es besteht daher gar nicht die Notwendigkeit auf kommu-
naler Ebene neue Lösungsansätze zu erarbeiten. Die vorhandenen personel-
len und fi nanziellen Ressourcen sollten stattdessen genutzt werden, um mit 
den bereits bekannten Instrumenten jetzt in größerem Umfang Maßnahmen 
umzusetzen. Dabei kann und sollte auf die bereits gemachten Erfahrungen in 
anderen Städten zurückgegriff en werden.

Viele Städte sind bereits im Klimaschutz aktiv. Dies zeigen nicht zuletzt die 
rund 16.650 Projekte in mehr als 3.650 Kommunen, die seit 2008 über die 
Nationale Klimaschutzinitiative gefördert worden sind.2

Mehr als 1.700 Kommunen haben sich europaweit durch den Beitritt zum Kli-
ma-Bündnis in einem Netzwerk zusammengeschlossen, das sich verpfl ichtet 
hat, das Weltklima zu schützen. Als Mitglied im Klimabündnis verpfl ichten 
sich die Kommunen u. a. zur Reduktion der CO2-Emissionen um zehn Prozent 
alle fünf Jahre sowie zum Schutz der tropischen Regenwälder durch Verzicht 
auf Tropenholznutzung.

Als Instrumente werden im Folgenden die Handlungsoptionen der Verwaltung 
und der politischen Gremien bezeichnet, die zur Erreichung der Klimaziele 
sowie für die Anpassung an die Klimaveränderung zur Verfügung stehen. Für 

1  Vgl. IRS-Handlungsempfehlungen für eine bessere Klimakoordination in Kommunen.
2  Difu Monitoringbericht 2020.
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eine Systematisierung der kommunalen Instrumente gibt es verschiedene Kri-
terien. Die im Folgenden vorgenommene Systematisierung erfolgt nach dem 
Umfang der formellen Bindungswirkung.

Ab
b.

 3
: Ü

be
rs

ic
ht

 ü
be

r f
or

m
el

le
 In

str
um

en
te

 z
ur

 k
lim

ag
er

ec
ht

en
 S

ta
dt

en
tw

ic
kl

un
g.

Leseprobe

W
er

n
er

 V
er

la
g

 2
02

3



A. Ausgangssituation   Kapitel 2

29

Mit den zuerst dargestellten formellen Instrumenten (beispielsweise Festsetzun-
gen in einem Bebauungsplan) können für die Betroff enen rechtlich verbindliche 
Handlungspfl ichten begründet werden.
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Informelle Instrumente (beispielsweise ein Klimaschutzkonzept oder ein kom-
munales Förderprogramm zur Dachbegrünung) haben in der Regel dagegen 
keine unmittelbare rechtliche Bindungswirkung. Beim Einsatz informeller Ins-
trumente hat eine Kommune in der Regel eine große Flexibilität und kann 
diese sehr kreativ gestalten. Die informellen Instrumente gehen teilweise den 
formellen Planungsinstrumenten voraus und werden in der Bauleitplanung 
gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB bei der Abwägung berücksichtigt.3

Weitere (informelle) Handlungsmöglichkeiten der Städte und Gemeinden sind 
in diesem Kapitel unter Rdn. 89 ff . beschrieben.

II.  Der Rahmen für den kommunalen Klimaschutz: Die Klimaziele

Kommunaler Klimaschutz wird durch vielfältige Rahmenbedingungen auf glo-
baler und europaweiter Ebene, aber auch auf Bundes- und Länderebene beein-
fl usst. Die dazu zählenden politischen Klimaschutzziele sowie gesetzliche Rege-
lungen, die die Kommunen betreff en, werden nachfolgend skizziert.

Abb. 5: Grobübersicht: Ziel der Klimaneutralität.

1.  Weltweite Klimaziele

Bereits im Jahr 1992 beschloss die internationale Staatengemeinschaft die Kli-
marahmenkonvention als globales Klimaschutzabkommen. Ziel war es die Treib-
hausgaskonzentrationen auf einem Niveau zu stabilisieren, bei dem eine gefähr-
liche, vom Menschen verursachte Störung des Klimasystems verhindert wird.

3  Vgl. UBA, Stadtplanung und Stadtentwicklung als Hebel für den Ressourcen- und 
Klimaschutz, S. 18.
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1997 wurde das sog. Kyoto-Protokoll von der dritten Vertragsstaatenkonferenz 
der Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen angenommen. Es ist ein 
völkerrechtlich verbindlicher Vertrag zur Eindämmung des Klimawandels und 
verpfl ichtet die beteiligten Staaten, den Ausstoß klimaschädlicher Gase zu senken.

Ein Nachfolgeabkommen für das Kyoto-Protokoll konnte auf der Weltkli-
makonferenz am 12.12.2015 in Paris geschlossen werden. Das Pariser Klima-
schutzübereinkommen ist das erste weltweit wirksame Klimaschutzabkommen. 
Es haben sich neben allen Industrie- auch erstmals alle Schwellen- und Ent-
wicklungsländer verpfl ichtet, durch Selbstverpfl ichtungen einen Beitrag zum 
internationalen Klimaschutz zu leisten. Nachdem 55 Staaten, die gemeinsam 
für mehr als 55 % der gegenwärtigen globalen Emissionen verantwortlich sind, 
das Übereinkommen ratifi ziert hatten, trat es am 04.11.2016 in Kraft. Inzwi-
schen haben 189 von 197 Ländern das Abkommen ratifi ziert (Stand 2/2020).

Im Rahmen des auch als »COP 21« bezeichneten Pariser Abkommens wurde 
ein verbindlicher Klimaplan beschlossen. Kerninhalte sind:
1. Die Erderwärmung infolge des verstärkten Ausstoßes von Treibhausgasen soll 

deutlich unter einer Grenze von 2 Grad Celsius liegen und außerdem mög-
lichst auf 1,5 Grad Celsius begrenzt werden.

2. Die Länder sollen in ihrem Bestreben bestärkt werden, sich besser an den 
Klimawandel anzupassen. Außerdem sind sie angehalten, ihre jährlichen 
Emissionen an Treibhausgasen zu reduzieren.

3. Bei der Ausschüttung von fi nanziellen Mitteln sollen die Länder die Klima-
schutzziele immer im Blick haben.

2.  Europäische Klimaziele und Instrumente

Der Europäische Green Deal ist ein von der Europäischen Kommission am 
11.12.2019 vorgestelltes Konzept mit dem Ziel, bis 2050 in der Europäischen 
Union die Netto-Emissionen von Treibhausgasen auf null zu reduzieren und 
somit als erster »Kontinent« klimaneutral zu werden. Er sieht u.a. vor, dass ein 
europaweit bindendes Klimagesetz verabschiedet werden soll. Dies ist bis heute 
aber nicht erfolgt. Der Green Deal versucht mit konkreten EU-Instrumenten 
aber auch mit von den Mitgliedsländern zu erbringenden Anstrengungen sich 
den Klimaschutzherausforderungen zu stellen.

Ein Schwerpunkt des Green Deals ist der Gebäudebereich. Er gilt als einer der 
größten Treibhausgasverursacher in der EU. Die EU möchte die jährliche Rate 
an sanierten Gebäuden verdoppeln. Dafür müssen die EU-Mitgliedstaaten eine 
langfristige Gebäudesanierungsstrategie vorlegen und für die Zeit von 2021 bis 
2030 nationale Energie- und Klimapläne vorbereiten.
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Im Verkehr will die EU ihre Treibhausgase um 90 % bis 2050 reduzieren. Hier 
setzt man vor allem auf alternative Brennstoff e, wie den erneuerbaren Wasser-
stoff , oder den Ausbau der Ladestationen für Elektroautos und die Stärkung des 
Schienenverkehrs. Im Landwirtschaftsbereich will die EU das Ziel erreichen, 
dass 25 % der Flächen durch Biolandbau betrieben werden.4

3.  Deutschlandweite Klimaziele und Instrumente

Der Schwerpunkt der Aktivitäten des Bundes im Klimaschutz und in der Kli-
maanpassung liegt weniger in der Umsetzung konkreter Maßnahmen, sondern 
vielmehr darin, die Länder und besonders die Städte und Gemeinden bei der 
Umsetzung von Maßnahmen zu fördern und zu unterstützen.

Das Bundes-Klimaschutzgesetz hat den Zweck, die Erfüllung der nationalen Kli-
maschutzziele sowie die Einhaltung der europäischen Zielvorgaben zu gewährleis-
ten. Das Klimaschutzgesetz wurde vom Bundesverfassungsgericht mit Beschluss 
vom 24.03.2021 – 1 BvR 2656/18, 1 BvR 288/20, 1 BvR 96/20, 1 BvR 78/20 
(sog. Klimabeschluss als verfassungswidrig angesehen. Die Bundesregierung hat 
daraufhin am 12.05.2021 ein geändertes Klimaschutzgesetz vorgelegt, das am 
31.08.2021 in Kraft getreten ist. Mit dem neuen Gesetz wird das Ziel der Kli-
maneutralität um fünf Jahre auf 2045 vorgezogen. Das Zwischenziel für 2030 
wurde von 55 auf 65 % Treibhausgasminderung gegenüber 1990 erhöht. Für 
2040 gilt ein neues Zwischenziel von 88 % Minderung.

4  Siehe auch Bundeszentrale für politische Bildung, Klimaschutz als Aufgabe für Politik 
und Gesellschaft, www.bpb.de.
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4.  Klimagesetze und Ziele der Bundesländer

Inzwischen haben bereits elf Bundesländer Klimaschutzgesetze verabschiedet 
Lediglich in den Bundesländern Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sach-
sen, Saarland und Sachsen-Anhalt gibt es bislang keine Landesklimaschutzgesetze.

Baden-Württemberg

Baden-Württemberg hat sein Klimaschutzgesetz von 2013 im Jahr 2021 novel-
liert. Analog zum Ziel des Bundes sollen die Emissionen bis 2030 um 65 % 
reduziert werden. Die Klimaneutralität soll allerdings schon bis 2040 und nicht 
erst bis 2045 erreicht werden. Außerdem gibt es seit 2014 das Integrierte Ener-
gie- und Klimaschutzkonzept (IEKK).

Bayern

Im Jahr 2014 wurde das Bayerische Klimaschutzprogramm 2050 beschlossen. 
Es beinhaltet elf Maßnahmen, darunter den Klimaschutz in kommunalen und 
kirchlichen Einrichtungen, die energetische Sanierung staatlicher Liegenschaften 
und der Aufbau natürlicher CO2-Speicher (zum Beispiel die »Wiedervernäs-
sung« von Mooren). Im Jahr 2020 wurde ein Klimaschutzgesetz verabschiedet. 
Gegen dieses Gesetz hat die Deutsche Umwelthilfe beim Bayerischen Verfas-
sungsgerichtshof geklagt. Am 01.01.2023 ist ein geändertes Klimaschutzgesetz 
in Kraft getreten. Es sieht jetzt vor, dass Bayern bereits bis 2040 klimaneutral 
sein soll.

Berlin

Berlin soll bis zum Jahr 2045 klimaneutral sein. Dies ist im Klimaschutz- und 
Energiewendegesetz verankert. Es gibt ein Berliner Energie- und Klimaschutz-
programm 2030 (BEK 2030). Dieses enthält zahlreiche konkrete Strategien 
und Maßnahmen und stellt das zentrale Instrument der Berliner Energie- und 
Klimaschutzpolitik dar.

Brandenburg

In Brandenburg gibt es kein Klimaschutzgesetz. Es wird ein Klimaplan erarbei-
tet, der Klimaneutralität bis 2045 anvisiert. Das Klimaschutzziel wird damit an 
die veränderten Rahmenbedingungen im Bund angepasst. Außerdem wird ein 
Instrumentarium für einen Klimacheck entwickelt, der alle relevanten Geset-
zesvorhaben auf ihre Klimaverträglichkeit hin überprüfen soll.

Bremen

In Bremen wurde das Klimaschutz- und Energiegesetz von 2015 aktuell geän-
dert. Bis zum Jahr 2038 möchte Bremen jetzt die Klimaneutralität erreicht 
haben. Für den Bereich der Entwicklung neuer Quartiere soll hierzu auch 
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der neu eingeführte Bremer Standard beitragen. Weitere Informationen hierzu 
unter Rdn. 53.

Hamburg

Am 29.02.2020 ist die von der Hamburger Bürgerschaft beschlossene Veran-
kerung des Staatsziels »Begrenzung der Erderwärmung« in die Präambel der 
Verfassung aufgenommen worden. Auch eine Neufassung des Klimaschutzge-
setzes ist in Kraft getreten, die allerdings noch nicht die neuen bundesgesetz-
lichen Ziele berücksichtigt. In Hamburg soll es bis zum Jahr 2030 zu einer 
Verringerung der CO2-Emissionen um 55 % kommen, bis 2050 soll die Kli-
maneutralität erreicht werden.

Hessen

Am 08.02.2023 ist das hessische Gesetz zur Förderung des Klimaschutzes und 
zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels in Kraft getreten. Bis zum Jahr 
2045 sollen danach die Treibhausgasemissionen so weit gemindert werden, dass 
Netto-Treibhausgasneutralität erreicht wird. Nach dem Jahr 2050 sollen nega-
tive Treibhausgasemissionen erreicht werden.

Mecklenburg-Vorpommern

Die Regierung in Mecklenburg-Vorpommern hat vereinbart, dass das Land 
bis 2040 klimaneutral werden soll. Ein Klimaschutzgesetz, in dem konkrete 
Ziele und Treibhausgasreduktionspfade verbindlich festgeschrieben sind, gibt 
es allerdings noch nicht.

Niedersachsen

Das niedersächsische Klimagesetz wurde im Jahr 2022 novelliert. Die Klima-
neutralität ist bis zum Jahr 2045 angestrebt. Neben der Verschärfung der Klima-
schutzziele geht es in der Novelle des Klimagesetzes jedoch auch um Maßnah-
men, die zum Erreichen der Ziele führen sollen. So sieht das neue Klimagesetz 
eine Photovoltaikpfl icht für alle Neubauten vor.

Nordrhein-Westfalen

Das Klimaschutzgesetz in Nordrhein-Westfalen aus dem Jahr 2013 wurde 2021 
novelliert und deutlich verschärft. In der aktuellen Version soll der Ausstoß um 
65 % bis 2030 und um 88 % bis 2040 gesenkt werden. Die Klimaneutralität 
ist für 2045 vorgesehen. Ein Klimaschutzaudit überprüft die Maßnahmen auf 
Wirksamkeit und Effi  zienz.
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Rheinland-Pfalz

Als eines der ersten Bundesländer hat Rheinland-Pfalz 2014 ein Klimaschutz-
gesetz verabschiedet. Die seit 2021 amtierende Regierung hat sich auf neue 
Klimaschutzziele verständigt, die Novellierung des Gesetzes ist aber noch nicht 
erfolgt. Der Klimaschutz soll in die Landesverfassung aufgenommen werden.

Saarland

Im Saarland gibt es noch kein Klimaschutzgesetz und keine ausformulierten 
Klimaschutzziele.

Sachsen

In Sachsen gibt es kein Klimaschutzgesetz.

Sachsen-Anhalt

Im Februar 2019 hat Sachsen-Anhalt ein Klima- und Energiekonzept beschlos-
sen. Ein Klimaschutzgesetz gibt es nicht.

Schleswig-Holstein

Das neue Energiewende- und Klimaschutzgesetz (EWKG) in Schleswig-Hol-
stein wurde im Dezember 2021 verabschiedet. Die Novellierung baut auf den 
neuen Bundeszielen auf.

Th üringen

Das Th üringer Klimagesetz (Th üKliG) gilt seit Dezember 2018. Es legt das 
Ziel fest, den Ausstoß von Treibhausgasen bis 2050 schrittweise, um bis zu 
95 % zu senken.

B.  Formelle Instrumente

Die Städte und Gemeinden können insbesondere im Bereich des Planungs-
rechts Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Klimaanpassung umsetzen. In 
der folgenden Abbildung werden die Planungsebenen dargestellt:
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Abb. 7: Planungsebenen.

I.  Regionalplanung, Flächennutzungsplanung

Der Klimawandel und vor allem die Folgen der klimatischen Veränderungen 
beeinfl ussen auch die räumliche Entwicklung Deutschlands wesentlich. Der 
Regionalplan (ehemals Gebietsentwicklungsplan) legt die regionalen Ziele der 
Raumordnung für die Entwicklung einer Region sowie für alle raumbedeut-
samen Planungen und Maßnahmen fest. Als wesentliche Grundlage dienen 
hierfür die Landesentwicklungspläne. Festlegungen im Regionalplan werden 
textlich und zeichnerisch vorgenommen. Hierbei wird zwischen »Zielen« und 
»Grundsätzen« der Raumordnung unterschieden. Bei raumbedeutsamen Pla-
nungen müssen die als Ziele gekennzeichneten zeichnerischen und textlichen 
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Festlegungen von den nachgeordneten Planungsträgern zwingend beachtet wer-
den. Die als »Grundsätze« gekennzeichneten zeichnerischen und textlichen Fest-
legungen müssen hingegen im Rahmen der Abwägung berücksichtigt werden 
und entfalten daher eine weniger strikte Bindungswirkung.5

Die Regionalplanung ist geeignet, um regionale Handlungsstrategien zur Kli-
maanpassung zu entwickeln und umzusetzen. Sie kann Vorgaben des Bun-
des und der Länder regionsspezifi sch und sektorenübergreifend konkretisie-
ren und mit den Interessen der Kommunen zusammenführen. Grundsätzlich 
bestehen Beiträge der Regionalplanung zur Klimaanpassung in der Festlegung 
(z.B. Ausweisung, Freihaltung, Sicherung) von Flächen für Nutzungen, durch 
die Klimarisiken und Schadenspotenziale reduziert werden sollen. Relevante 
Handlungsfelder für die regionalplanerische Klimaanpassung sind in vielen 
Regionen der vorbeugende Hochwasserschutz in Flussgebieten, der Schutz vor 
Hitze und Starkniederschlägen in Siedlungsbereichen, der Erhalt und Schutz 
von Wasserressourcen und der Erhalt der biologischen Vielfalt.6

Es ist Aufgabe der Regionalplanung, die durch den Klimaschutz und die Kli-
maanpassung hervorgerufenen Konfl ikte und deren Wechselwirkungen zu 
beachten. Nach § 8 ROG ist bei der Aufstellung von Raumordnungsplänen 
eine Umweltprüfung durchzuführen, in der u. a. die voraussichtlichen erhebli-
chen Auswirkungen des Raumordnungsplans auf Fläche, Boden, Wasser, Luft, 
Klima und Landschaft zu ermitteln und in einem Umweltbericht frühzeitig zu 
beschreiben und zu bewerten sind.7

In einem Webtool werden unter www.klimreg.de Regionalplanerinnen und 
Regionalplanern die Ergebnisse des Forschungsprojektes KlimREG »Klima-
wandelgerechter Regionalplan«8 zur Verfügung gestellt. Das Webtool dient als 
Ideenpool zur Ausgestaltung regionalplanerischer Festlegungen, daher werden 

5  Vgl. Internetseite Klimawandelgerechter Regionalplan (KlimREG): https://klimreg.
de/(09.05.2023).

6  Siehe https://www.umweltbundesamt.de/themen/klima-energie/klimafolgen-anpas-
sung/anpassung-an-den-klimawandel/anpassung-auf-laenderebene/anpassung-hand-
lungsfeld-raum-regional (09.05.2023).

7  Vgl. Internetseite Klimawandelgerechter Regionalplan (KlimREG): https://klimreg.
de/(09.05.2023).

8  KlimREG ist ein Projekt des Forschungsprogramms »Modellvorhaben der Raum-
ordnung (MORO)« des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur 
(BMVI) betreut vom Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) im 
Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR).
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sowohl gängige Praktiken als auch innovative Lösungsansätze vorgestellt. Es 
werden dabei verschiedene Handlungsfelder betrachtet:
– Vorsorge vor Hitze- und Trockenperioden,
– Verminderung von Hochwassergefahren,
– Küstenschutz im Klimawandel.

Auf der das gesamte Gemeindegebiet umfassenden Ebene des Flächennutzungs-
plans (FNP – vorbereitende Bauleitplanung) steht unter Klimaschutzaspekten 
die grundsätzliche Steuerung der nachhaltigen Bodennutzung im Fokus. Die 
Weichen für eine kompakte energieeffi  zientere Stadt werden bereits auf dieser 
Ebene gestellt. Die Steuerung der Siedlungsentwicklung ist insbesondere in 
Verbindung mit dem Landschaftsplan ein wichtiger Planungsgegenstand des 
FNP. Außerdem lassen sich über die langfristige Steuerung der Nutzung von 
Grund und Boden im FNP die Grundlagen für eine nutzungsgemischte und 
kompakte »Stadt der kurzen Wege« legen. Im FNP können die Grundlagen 
dafür geschaff en werden das wichtige Frischluftschneisen und Grünzüge von 
störenden Nutzungen freigehalten werden. Außerdem können »Anlagen, Ein-
richtungen und sonstige Maßnahmen, die dem Klimawandel entgegenwirken, 
insbesondere zur dezentralen und zentralen Erzeugung, Verteilung, Nutzung 
oder Speicherung von Strom, Wärme oder Kälte aus erneuerbaren Energien 
oder Kraft-Wärme-Kopplung« im FNP dargestellt werden (§ 5 Abs. 2 Nr. 2b 
BauGB). Mit diesen Festsetzungsmöglichkeiten lassen sich großfl ächige Stand-
orte zur Umsetzung der Energiewende schon in der vorbereitenden Bauleit-
planung sichern. In ähnlicher Weise lassen sich auch weitere Maßnahmen zur 
Anpassung an den Klimawandel im FNP darstellen (§ 5 Abs. 2 Nr. 2c BauGB).9

II.  Städtebauliche Entwürfe

Der städtebauliche Entwurf (auch Rahmenplan) ist das Ergebnis eines Pla-
nungs- und Abwägungsprozesses. Er kann sowohl eine eigenständige Leistung 
sein als auch als Basis des Bebauungsplanverfahrens dienen. Rechtliche Ver-
bindlichkeit kommt dem städtebaulichen Entwurf nicht zu. Der städtebauliche 
Entwurf ist aber die Grundlage für einen klimagerechte Bauleitplanung und 
wird daher hier mit erläutert.

Die einzelnen Fachplanungen (Verkehrsplanung, Entwässerungsplanung, Freif-
lächenplanung…) bilden die Grundlage des städtebaulichen Entwurfs. Im Rah-
men des städtebaulichen Entwurfs entscheidet sich bereits, ob ein Gebiet kli-
magerecht und nachhaltig gestaltet werden kann. Wesentliche Änderungen der 

9  Stadt Ratingen, Amt für Stadtplanung, Vermessung und Bauordnung, Klimaschutz 
in der Bauleitplanung | mehr als nur Festsetzungen, http://www.klimabeirat-ratingen.
de (09.05.2023).

50

51

52

Leseprobe

W
ern

er V
erlag

 2023



Kapitel 2   Ein Überblick über die verschiedenen Instrumente

40  

im städtebaulichen Entwurf getroff enen Festlegungen sind im späteren Bebau-
ungsplanverfahren nur noch schwer möglich. Grundlage vieler städtebaulicher 
Entwürfe sind städtebauliche Wettbewerbe. Bei der Ausschreibung dieser Wett-
bewerbe müssen die klimarelevanten Zielsetzungen daher bereits berücksichtigt 
werden. Bei größeren Vorhaben sollte durch Mobilitäts- und Klimaschutzkon-
zepte eine fundierte Basis für den Abwägungs- und Planungsprozess geschaff en 
werden. Dichte Stadtstrukturen ermöglichen eine hohe Flächennutzung und 
damit eine geringe Flächeninanspruchnahme. Gleichzeitig erschweren sie aber 
die Umsetzung von Klimaanpassungsmaßnahmen wie Begrünung und Ver-
dunstungsfl ächen. Auch die spätere Wärmeversorgung ist im städtebaulichen 
Entwurf bereits zu berücksichtigen. Der städtebauliche Entwurf mündet in der 
Regel in der Aufstellung des Bebauungsplans.10

Je früher die Aspekte des Klimaschutzes und der Klimaanpassung in den Pla-
nungsprozess für neue Baugebiete eingebracht werden, desto leichter fällt es, 
diese in den städtebaulichen Entwurf einzubinden. Vor diesem Hintergrund ist es 
sinnvoll, den kommunalen Planerinnen und Planern aber auch Vorhabenträgern 
oder Investoren, die neue Baugebiete entwickeln wollen, eine Checkliste an die 
Hand zu geben, aus der sich unterschiedliche, für die klimatische Optimierung 
wichtige Aspekte ergeben. Es gibt inzwischen zahlreiche solcher Checklisten. 
Ein gelungenes Beispiel ist die Checkliste zum städtebaulichen Entwurf der 
Stadt Augsburg die im Leitfaden »Klimaschutz und Stadtplanung Augsburg« 
enthalten ist.11 Die Stadt Münster hat im Mai 2023 den Leitfaden Klimage-
rechte Bauleitplanung veröff entlicht, in dem auch Handlungsoptionen für den 
städtebaulichen Entwurf enthalten sind.12 Auch die Checkliste der Städtere-
gion Aachen enthält ein Kapitel für die Phase des städtebaulichen Entwurfs.13

In Bremen wurde im November 2022 für die klimaverträgliche Entwicklung 
neuer Wohnquartiere und gemischter Quartiere der »Bremer Standard eingeführt. 
Er umfasst u. a. die Th emenbereiche »sparsamer Umgang mit Boden«, »hohe 
energetische Standards«, »Wärme aus erneuerbaren Quellen« sowie »Mobili-
tätsmanagement«. Der »Bremer Standard« dient vor allem der Verwaltung als 
Orientierung bei der Aufstellung von Bauleitplänen (Bebauungsplan und Flä-
chennutzungsplan) und dem Abschluss von Verträgen.

Weitere Informationen zu den Checklisten gibt es unten Kapitel 4 Rdn. 99.

10  Vgl. Region Mittlerer Oberrhein, Leitfaden klimagerechte Bauleitplanung.
11  Vgl. Stadt Augsburg, Leitfaden Klimaschutz und Stadtplanung Augsburg.
12  Stadt Münster, Leitfaden Klimagerechte Bauleitplanung.
13  Vgl. Städteregion Aachen, Projekt ESKAPE klimaangepasste Bauleitplanung.
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III.  Bebauungsplanung

Im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung (B-Plan) haben die Städte und 
Gemeinden umfassende Möglichkeiten die Gebietsentwicklung klimagerecht 
zu gestalten.

Es gibt Festsetzungsmöglichkeiten mit denen nachhaltiger und kompakter 
Städtebau gefördert wird. Eine solche Bauweise ist grundsätzlich auch beson-
ders energieeffi  zient und damit klimafreundlich. Mit der Novelle des BauGB 
im Jahr 2011 sind insbesondere deutlich erweiterte Festsetzungsmöglichkeiten 
für die Erzeugung, Nutzung oder Speicherung von Strom, Wärme oder Kälte 
aus erneuerbaren Energien oder Kraft-Wärme-Kopplung hinzugekommen. Das 
BauGB regelt die Darstellung von entsprechenden Flächen im B-Plan und ver-
pfl ichtet Bauherren, derartige technische Maßnahmen bei ihren Bauvorhaben 
umzusetzen (§ 9 Abs. 1 Nr. 12 und Abs. 1 Nr. 23b BauGB). So kann in einem 
B-Plan beispielsweise die Errichtung von Dachfl ächenphotovoltaikanlagen ver-
bindlich vorgeschrieben werden. Um das Potenzial voll auszuschöpfen, kann 
der Bebauungsplan zudem die Baufelder so ausweisen, dass neue Baukörper 
von einer möglichst hohen Sonneneinstrahlung profi tieren. Voraussetzung für 
derartige Festsetzungen ist jedoch die Begründung der Notwendigkeit anhand 
von Gutachten, Strategien und Handlungsanweisungen mit Bindungswirkung 
für das kommunale Verwaltungshandeln.14 Die Neuregelungen im BauGB haben 
zwar den kommunalen Klimaschutz aufgewertet, verleihen ihm aber keinen 
absoluten Vorrang vor anderen Belangen. Umfassende weitere Informationen 
hierzu gibt es im Kapitel 3.

IV.  Baugenehmigung (bauordnungsrechtliche Zulassung)

Neben der Gefahrenabwehr ist eine weitere wesentliche Funktion des Bau-
ordnungsrechtes der Vollzug der städtebaulichen Planung. Im Baugenehmi-
gungsverfahren werden präventiv die materiell-rechtlichen Anforderungen des 
öff entlichen Baurechtes im Zusammenhang mit der Errichtung, der Änderung, 
und der Nutzungsänderung baulicher Anlagen sowie anderer Anlagen und 
Einrichtungen geprüft, an die die Landesbauordnung Anforderungen stellt.

Die bauliche Nutzung eines Grundstücks oder Stadtquartiers kann über Bauleit-
pläne gesteuert werden (siehe oben). Dann basieren die möglichen Klimaschutz- 
oder Klimaanpassungsmaßnahmen in der Baugenehmigung auf den zeichneri-
schen und textlichen Festsetzungen des Bebauungsplans. In den meisten Städten 
gibt es aber für viele Bereiche des Stadtgebiets gar keine Bebauungspläne mit 
bindenden städtebaulichen Vorgaben, oder es gibt nur einfache Bebauungspläne 

14  Vgl. Land Brandenburg, Kommunale Handlungsmöglichkeiten für den Klimaschutz.
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mit nur wenigen Regelungen. In diesen Bereichen richtet sich die Zulässigkeit 
von geplanten Bauvorhaben (ergänzend) nach den §§ 34 (Innenbereich) und 
35 BauGB (Außenbereich). Bauvorhaben, die sich im Innenbereich befi nden, 
sind weitaus relevanter für eine städtebauliche und demnach auch stadtklima-
tische Entwicklung. Solange sich die Bauverantwortlichen mit der Planung an 
das Einfügungsgebot halten, muss die Baubehörde eine Genehmigung erteilen. 
Das bedeutet, dass sich die geplante Bebauung in Maß und Art, der Bauweise 
und der überbauten Grundstücksfl äche in die umliegende Bebauung einzufü-
gen hat und eine Erschließung gewährleistet werden muss. Die Steuerungs-
möglichkeiten im Hinblick auf eine klimaresiliente Quartiersentwicklung sind 
daher begrenzt. Weitere umfassende Information hierzu gibt es im Kapitel 6.

V.  Städtebauliche Verträge

Es werden inzwischen in zahlreichen Bebauungsplanverfahren begleitende städ-
tebauliche Verträge nach § 11 BauGB bzw. bei vorhabenbezogenen Bebauungs-
plänen Durchführungsverträge nach § 12 BauGB geschlossen. In diese Verträge 
können auch klimarelevante Regelungen aufgenommen werden. Grundsätzlich 
sollten aber alle geplanten Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Klimaanpas-
sung vorrangig durch Festsetzung im Bebauungsplan gesichert werden. Lediglich 
in Fällen, in denen die textlichen und zeichnerischen Festsetzungsmöglichkeiten 
nach § 9 BauGB nicht ausreichen, können ergänzend Maßnahmen zum Kli-
maschutz in einem städtebaulichen Vertrag geregelt werden. Dies setzt voraus, 
dass der Vorhabenträger bereit ist diese vertragliche Regelung zu akzeptieren. 
Da aber kein Anspruch auf die Aufstellung eines Bebauungsplans besteht ist die 
Bereitschaft klimarelevante Regelungen und die in vielen Städten vorhandenen 
Vorgaben zur Sozialgerechten Bodenordnung15zu akzeptieren, häufi g gegeben. 
§ 11 Abs. 1 Nr. 4 BauGB benennt als mögliche Regelungsinhalte ausdrücklich 
die Errichtung und insbesondere auch die, nach § 9 BauGB nicht festsetzbare, 
Nutzung von Anlagen zur Erzeugung, Verteilung, Nutzung oder Speicherung 
von erneuerbarer Energie oder Energie aus Kraft-Wärme-Kopplung.16 Nach 
§ 11 Abs. 1 Nr. 5 BauGB können Anforderungen an die energetische Quali-
tät von Gebäuden vertraglich geregelt werden. Voraussetzung für solche ver-
tragliche Regelungen ist aber immer der Bezug auf konkrete städtebauliche 
Planungen oder Maßnahmen.17 Die Regelungen müssen in einem sachlichen 

15  Im Rahmen der sozialgerechten Bodenordnung werden in zahlreichen Städten (Berlin, 
Münster, München…) die Vorhabenträger verpfl ichtet u.a. eine festgelegte Quote 
geförderten Wohnungsbau in einem Quartier zu realisieren. Ansonsten würde kein 
Planungsrecht geschaff en.

16  Vgl. Stadt Berlin, Klimaschutz und Bebauungsplanung.
17  Mitschang, ZfBR 2020, 613.
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Zusammenhang mit den im Bebauungsplan verfolgten Zielen und Zwecken 
stehen und ihre Umsetzung unterstützen. Weitere umfassende Informationen 
zu den Möglichkeiten über vertragliche Vereinbarungen Klimaschutz- oder 
Klimaanpassungsmaßnahmen umzusetzen, gibt es im Kapitel 7.

VI.  Liegenschaftliche Verträge

Ist die Stadt bzw. Gemeinde Eigentümerin der zu bebauenden Grundstücke, 
gibt es die Möglichkeit im Rahmen der Veräußerung des Grundstückes auch 
klimarelevante Forderungen umzusetzen. »Mithilfe von Grundstückskaufver-
trägen können gezielt Bindungen festgelegt werden. Der Gestaltungsspielraum 
der Grundstückskaufverträge ist deutlich größer als der der B-Pläne, da diese 
an keinen gesetzlich vorgegebenen Rahmen gebunden sind. Für die Förderung 
der Umsetzung von sehr ehrgeizigen Klimaschutz- und Klimaanpassungszielen, 
bietet sich daher das Instrument der Grundstückskaufverträge an. In den Grund-
stückskaufverträgen kann die Gemeinde den privaten Bauherrn beispielsweise 
dazu verpfl ichten, einen bestimmten Energiestandard einzuhalten oder sich 
zumindest vor Beantragung der Baugenehmigung zu den technischen und wirt-
schaftlichen Möglichkeiten von Energieeinsparmaßnahmen sowie zu aktuellen 
Förderbedingungen beraten zu lassen. Es können auch Vorgaben zur Installation 
von Solaranlagen zur Elektrizitätserzeugung und/oder zur passiven oder aktiven 
Solar-Nutzung vereinbart werden. Daran anknüpfend können auch verbind-
liche Angaben zur Dachneigung festgelegt werden. Ebenso kann in Grund-
stückskaufverträgen der Anschluss an ein bestimmtes Fernwärmenetz oder an 
die Nahwärmeversorgung der Stadtwerke festgelegt werden (Anschlusszwang). 
Neben Verpfl ichtungen können die Regelungen in Grundstückskaufverträgen 
auch an kommunale Bonussysteme gekoppelt werden und auf diese Weise den 
Bauherren zur Umsetzung von klimaschutz- und klimaanpassungsrelevanten 
Maßnahmen bringen.«18 Weitere Information hierzu enthält Kapitel 7.

VII.  Kommunale Satzungen und örtliche Bauvorschriften

1.  Baumschutzsatzungen

Klimaschutz, aber auch Klimaanpassung kann durch kommunale Baumschutz-
satzungen unterstützt werden. Mit den bundes- und länderrechtlichen Regelun-
gen zu geschützten Landschaftsbestandteilen gemäß § 29 Bundesnaturschutz-
gesetz (BNatSchG) verfügen Kommunen über eine Ermächtigungsgrundlage, 
entsprechende Satzungen zu beschließen. In diesen kann gegenüber privaten 

18  Landkreis Emsland, Klimaschutz und Klimaanpassung in der Bauleitplanung, Ein 
praxisorientierter Leitfaden, S. 22.
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Grundstückseigentümern festgeschrieben werden, unter welchen Voraussetzun-
gen Bäume auf ihrem Grundstück gefällt werden dürfen und Ersatzpfl anzungen 
vorgenommen werden müssen. Dies bietet den Kommunen eine Handhabe, der 
klimatischen Bedeutung des städtischen Baumbestandes Rechnung zu tragen.

2.  Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Neben den formellen Planungsinstrumenten spielen auch die Instrumente des 
Besonderen Städtebaurechts gerade für die Umsetzung von Klimaschutz- und 
klimaanpassungsbezogenen Maßnahmen eine wichtige Rolle. Die hergebrach-
ten Instrumente der städtebaulichen Sanierungs- und Entwicklungsmaßnah-
men sind mittlerweile durch modernere, die aktuellen Rahmenbedingungen 
der städtebaulichen Entwicklung berücksichtigende Planungsinstrumente wie 
den Stadtumbau, Maßnahmen der Sozialen Stadt oder auch Privatinitiativen 
der Stadtentwicklung ergänzt worden. Über energetische Sanierungsatzungen 
kann die Durchführung von Energieeffi  zienzmaßnahmen im Geltungsbereich 
der Satzung erreicht werden. Grundsätzlich stehen diese Instrumente des Beson-
deren Städtebaurechts neben der Bauleitplanung, die Gemeinden können aber 
dann, wenn es erforderlich ist, sich ihrer zusätzlich bedienen.

Die Zielsetzung der städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen sind durch die 
BauGB-Novelle von 2013 um die Anpassung der baulichen Struktur an die 
Erfordernisse des Klimaschutzes und der Klimaanpassung erweitert worden. 
Nach § 136 Abs. 2 S. 2 Nr. 1 BauGB liegen städtebauliche Missstände nun-
mehr ausdrücklich auch dann vor, wenn das Gebiet nach seiner vorhandenen 
Bebauung oder nach seiner sonstigen Beschaff enheit den allgemeinen Anforde-
rungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse oder an die Sicherheit der 
in ihm wohnenden oder arbeitenden Menschen »auch unter Berücksichtigung 
der Belange des Klimaschutzes und der Klimaanpassung« nicht entspricht (vgl. 
§ 136 Abs. 3 S. 2 Nr. 1 h) BauGB). Dementsprechend können Sanierungsgebiete 
speziell zur Verbesserung der mikroklimatischen Situation ausgewiesen werden. 
Positiv im Sinne der Anpassung an den Klimawandel wirken Vernetzungen von 
Grünsystemen zum Abbau von Hitzestress durch Frischluftkorridore, extensive 
Grünanlagen als Kälteinseln sowie Fassadenbegrünungen.19

3.  Örtliche Bauvorschriften

Die Landesbauordnungen ermächtigen die Gemeinden zum Erlass örtlicher 
Bauvorschriften mit dem Ziel positiver Gestaltungspfl ege, allerdings ist dies 

19  Mitschang, ZfBR 2020, 613.
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nicht der alleinige mögliche Regelungsgehalt20. Die örtlichen Bauvorschriften 
werden als kommunale Satzung erlassen. Die örtlichen Bauvorschriften können 
als Festsetzungen in einen Bebauungsplan übernommen werden21. Werden die 
gestalterischen Festsetzungen in einen Bebauungsplan aufgenommen, handelt es 
sich nicht um Bauplanungsrecht, sondern nach wie vor um Bauordnungsrecht. 
Für die klimagerechte Stadtentwicklung relevant sind beispielsweise Regelungen 
zur Begrünung. Weitere ausführliche Erläuterungen zu den örtlichen Bauvor-
schriften gibt es im Kapitel 6.

C.  Informelle Planungsinstrumente

I.  Integrierte Stadtentwicklungskonzepte

Die Bereitstellung von Verkehrs-, Ver- und Entsorgungsinfrastruktur sowie 
der sozialen Infrastruktur aus Bildungseinrichtungen, Krankenhäusern oder 
Altenheimen sind Voraussetzungen für ein gutes und qualitätsvolles Leben 
in den Städten. Hinzu kommt noch die grüne Infrastruktur mit Grün- und 
Freifl ächen. Integrierte Stadtentwicklungskonzepte (INSEK bzw. ISEK) die-
nen dazu, die gesamtstädtische Strategie zur Steuerung der Entwicklung für 
die nächsten Jahre festzulegen.

Im Rahmen des INSEK lassen sich wesentliche Ansätze zur nachhaltigen und 
resilienten Stadt verbinden, indem zum Beispiel die Ziele der wassersensiblen 
und hitzeangepassten Stadt oder der doppelten Innenentwicklung aufgenom-
men werden.22

Ausführliche Informationen zum Inhalt und zur Aufstellung eines INEK enthält 
die Arbeitshilfe des Landes Brandenburg zur Erstellung und Fortschreibung 
von integrierten Stadtentwicklungskonzepten.

II.  Klimaschutzkonzepte

Ein Klimaschutzkonzept ist die strategische Entscheidungsgrundlage und Pla-
nungshilfe für zukünftige Klimaschutzaktivitäten der Kommune. Es kann, sofern 
kein eigenständiges Klimaanpassungskonzept erarbeitet wird (siehe Rdn. 75) 
auch die notwendigen Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel ent-
halten. Das Klimaschutzkonzept basiert auf einem kooperativen Planungspro-

20  Zu den Grenzen des möglichen Regelungsgehalts vgl. BVerwG, Beschl. v. 31.05.2005 – 
4 B 14.05 (BRS Informationsdienst 4/2005, S. 9 ff . = BRS 69, Nr. 148).

21  Anders in VGH Baden-Württemberg, Urt. v. 22.04.2002 – 8 S 177/02 (BRS 65, 
Nr. 145).

22  Vgl. Hansen/Born/Lindschulte/Rolf/Bartz/Schröder/Becker/Kowarik/Pauleit, Grüne 
Infrastruktur im urbanen Raum.
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